


Seite 2, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß 

§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB zur 2. Änderung des Bebauungsplans „An der 

Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: Februar 2025 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtbürgermeister Krügel, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Stadtrates,  

 

die Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Öffent-

lichkeit und der benachbarten Gemeinden aus den Verfahren gemäß §§ 2 (2), 3 (2) und 

4 (2) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Ortsgemeinderat zu bewerten, 

abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten.“ 

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB ............................................... 4 
1. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau, 56129 Bad Ems, 

Schreiben vom 14.02.2025 ........................................................................ 4 
2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Postfach 1227, 56402 Montabaur, Schreiben 

vom 17.01.2025 ...................................................................................... 6 
3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

Postfach 200361, 56003 Koblenz, Schreiben vom 31.01.2025 ....................... 8 
4. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Schreiben vom 23.01.2025 ..... 10 
5. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Praktische 

Denkmalpflege, Schillerstraße 44, 55116 Mainz, Mail vom 25.02.2025 ........... 13 
6. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Postfach 100255, 55133 

Mainz, Fax. Vom 06.02.2025 .................................................................... 16 
7. Umicore Mining Heritage GmbH, altbergbau@unicore.com, Mail vom 23.01.2025

 ............................................................................................................. 18 
8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, Hr. Barth, 

Moselweißer Straße 70, 56073 Koblenz, Mail vom 22.01.2025 ..................... 19 
9. VCD Bad Ems Kreisverband Rhein-Lahn/Westerwald, Schreiben vom 17.02.2025

 ............................................................................................................. 21 
10. Industrie- und Handelskammer, Regionalgeschäftsstelle Montabaur, Postfach 

1261, 56402 Montabaur, Schreiben vom 12.02.2025 .................................. 26 
11. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen 

ohne Anregungen oder Bedenken ................................................................ 27 
II. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 28 

- keine ............................................................................................................ 28 
III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB ................................................... 28 

- keine ............................................................................................................ 28 
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Die Stellungnahmen werden zunächst zusammengefasst (kursiv gedruckt), danach erfolgt 

die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einem Beschlussvorschlag. Dem 

Abwägungsdokument ist eine Zusammenstellung aller Stellungnahmen beigefügt. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Roland Schneider/st 

Dipl.-Ing. Stadtplaner 

Boppard-Buchholz, Februar 2025 
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I. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 (2) BauGB 
 

1. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau, 56129 Bad Ems, Schreiben vom 14.02.2025 

Seitens der Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 

 

Inhalt:  

Verweis auf Artenschutz und Anforderungen des 

Brandschutzes sowie Hinweise zu Starkregen, Ri-

sikogebieten und Heilquellenschutzgebieten. 

 

Abwägung: 

Der Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde 

wird zur Kenntnis genommen. In den Textfestset-

zungen und Hinweisen zum Bebauungsplan wird 

ein entsprechender Passus zum Artenschutz klar-

stellend ergänzt.  

 

Die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle 

wurde bereits in der Würdigung zu den Stellung-

nahmen nach § 3(1) und § 4(1) BauGB behandelt 

und somit in die Abwägung eingestellt. 

Die Inhalte der Stellungnahme waren: 

▪ Sicherstellung des Grundschutzes mit 

Löschwasser 

▪ Einplanung von Feuerwehrzufahrten 

▪ Flächen für Flucht- und Rettungswege 

 

Inhaltlich gilt die seinerzeitige Würdigung weiter-
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hin. Eine Überarbeitung bzw. Ergänzung ist nicht 

erforderlich.  

 

Die Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde 

wurde ebenfalls bereits in der Würdigung zu den 

Stellungnahmen nach § 3(1) und § 4(1) BauGB 

behandelt und somit in die Abwägung eingestellt. 

Die Inhalte der Stellungnahme waren: 

▪ Lage im Heilquellenschutzgebiet 

▪ Starkregenereignisse 

▪ Tlw. Lage im Risikogebiet der Lahn 

 

Inhaltlich gilt die seinerzeitige Würdigung weiter-

hin. Eine Überarbeitung bzw. Ergänzung ist nicht 

erforderlich. 

Beschlussvorschlag:  

In den Textfestsetzungen und Hinweisen zum Bebauungsplan wird ein entsprechender Passus zum Artenschutz klarstellend ergänzt.  

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, 

Postfach 1227, 56402 Montabaur, Schreiben vom 17.01.2025 

Seitens der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasser-, Abfall-

wirtschaft und Bodenschutz, werden folgende Stellungnahmen abgegeben: 

 

 

Inhalt: 

Verweis auf Stellungnahme vom 06.08.2024 (Beteili-

gung gemäß § 3(1) und ³ 4(1) BauGB).  

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme der SGD Nord wurde bereits in der 

Würdigung zu den Stellungnahmen nach § 3(1) und 

§ 4(1) BauGB behandelt und somit in die Abwägung 

eingestellt. 

Die Inhalte der Stellungnahme waren: 

• Keine Betroffenheit von Oberflächengewässern 

• Grenzlage zu Überschwemmungsgebiet Lahn 

• Teilweise Lage in Überschwemmungsrisikogebiet 

• Keine kartierten Altablagerungsflächen 

• Lage in Schutzzone B2 Heilquellenschutzgebiet 

• Keine Sturzflutgefährdung 

 

Inhaltlich gilt die seinerzeitige Würdigung weiterhin. 

Eine Überarbeitung bzw. Ergänzung ist nicht erforder-

lich. 

 

Die Aussagen der Stellungnahme zum Heilquellen-

schutzgebiet wurden in die Planunterlagen bereits nach-

richtlich aufgenommen. Die konkrete Prüfung exakter 
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Bautiefen ist im Rahmen der späteren Ausführungspla-

nung zu überprüfen. 

 

Es ist kein weiterer Beschluss erforderlich. 
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3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Postfach 200361, 56003 Koblenz, 

Schreiben vom 31.01.2025 

 

Seitens der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

Inhalt: 

Keine Bedenken aus Sicht des Immissions-

schutzes und Vollzugshinweise für das Bauge-

nehmigungsverfahren. 

 

 

Abwägung: 

Der Hinweis zur Lärmvorbelastung und den 

Immissionsorten im Gebiet werden zur Kennt-

nis genommen. Eine Berücksichtigung kann im 

späteren Baugenehmigungsverfahren für die 

einzelnen Bauvorhaben erfolgen. 

 

Demzufolge ist bekannt, dass hier ein Risiko 

in der späteren Bauausführung hinsichtlich der 

Einhaltung der Immissionswerte liegt.    
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Beschlussvorschlag:  

Das schalltechnische Gutachten bleibt unverändert. Die offenen Aspekte können wie vorgeschlagen im Baugenehmigungsverfahren geklärt werden.  

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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4. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 

Koblenz, Schreiben vom 23.01.2025 

 

Seitens der SGD Nord, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz wird folgende Stellung-

nahme abgegeben: 

 

 
 

 

Inhalt:  

Verweis auf erfolgten Austausch zwischen 

Vorhabenträger und GDKE. Erinnerung an 

zugesagte Unterlagen zur Eingriffstiefe so-

wie Verweis auf erforderliche denkmalrecht-

liche Genehmigungspflicht.  

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-

men. Die gewünschten Unterlagen werden 

der GDKE, Direktion Landesarchäologie, vom 

Vorhabenträger zur Verfügung gestellt.  

 

Die Genehmigungspflichten nach DschG 

sind bekannt.  
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Beschlussvorschlag:  

Die von der GDKE, Direktion Landesarchäologie, geforderten Unterlagen werden zur Verfügung gestellt.  

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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5. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Praktische Denkmalpflege, Schillerstraße 44, 55116 

Mainz, Mail vom 25.02.2025 

 

Seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Praktische Denkmalpflege, Mainz, wird 

folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

Inhalt: 

Feststellung der denkmalpflegeri-

schen Betroffenheit, Rückstellung 

von Bedenken, Wunsch nach Ein-

bindung in den weiteren Planungs-

prozess 

 

Abwägung: 

Die Betroffenheiten sind bekannt, 

die Hinweise werden entsprechend 

zur Kenntnis genommen.  

 

Die Rückstellung von Bedenken 

hinsichtlich der Kulturdenkmäler in 

der Römerstraße wird begrüßt. 

 

Dem Wunsch nach der weiteren 

Beteiligung am Planungsprozess 

kann über das Baugenehmigungs-

verfahren inkl. der erforderlichen 

Beteiligung der Denkmalbehörden 

stattfinden.  
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Beschlussvorschlag:  

Die Denkmalbehörden werden über die erforderlichen Genehmgiungsverfahren am weiteren Planungsprozess beteiligt.  

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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6. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Postfach 100255, 55133 Mainz, Fax. Vom 06.02.2025 

 

 

  

Inhalt: 

Verweis auf Stellungnahme vom 

21.08.2024 (Beteiligung gemäß 

§ 3(1) und 4(1) BauGB).  

 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme des LGB wurde 

bereits in der Würdigung zu den 

Stellungnahmen nach § 3(1) und 

§ 4(1) BauGB behandelt und somit 

in die Abwägung eingestellt. 

Die Inhalte der Stellungnahme war 

der Verweis auf das Geologieda-

tengesetz.  

 

Inhaltlich gilt die seinerzeitige 

Würdigung weiterhin. Eine Überar-

beitung bzw. Ergänzung ist nicht 

erforderlich. 

 

Es ist kein weiterer Beschluss er-

forderlich. 
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7. Umicore Mining Heritage GmbH, altbergbau@unicore.com, Mail vom 23.01.2025 

 

Seitens der Umicore Mining Heritage GmbH wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

Inhalt:  

Es wird mitgeteilt, dass die Um-

icore die notwendigen Daten den 

Bergbaubehörden zur Verfügung 

gestellt hat und in Zukunft nicht 

mehr beteiligt werden muss. 

 

Abwägung: 

Das zuständige Landesamt für Ge-

ologie und Bergbau hat eine ei-

gene Stellungnahme (siehe Nr. 6) 

abgebeben.  

 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 

 

 

 

mailto:altbergbau@unicore.com
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8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, Hr. Barth, Moselweißer Straße 70, 56073 Kob-

lenz, Mail vom 22.01.2025 

 

 

 

 
 

Inhalt:  

Hinweis auf Telekommunikations-

leitungen im Plangebiet und Hin-

weise auf zu berücksichtigende 

Aspekte bei der Bauausführung. 

 

Abwägung: 

Die Hinweise betreffen die spä-

tere Bauausführung.  

 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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Hinweis: Der Stellungnahme der Telekom war ein Lageplan sowie eine Kabelschutzanweisung beigefügt. 
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9. VCD Bad Ems Kreisverband Rhein-Lahn/Westerwald, Schreiben vom 17.02.2025 

 

nach Sichtung der Veröffentlichung des B-Plan-Entwurfes im Internet senden wir Ihnen hiermit unsere 

Stellungnahme. Der VCD setzt sich als ökologischer Verkehrsclub insbesondere für die Ziele von 

Fußgängern, Radfahrern, ÖPNV-Nutzern sowie der klimafreundlichen Stadtentwicklung. 

Zur VERKEHRSPLANERISCHE BEGLEITUNTERSUCHUNG: 

 

 

 

 

1. Unterlassene Untersuchung des Radverkehrs. 

Die durchgeführte Verkehrszählung berücksichtigt nur die Kfz, nicht aber Radfahrende. 

Entlang des Oranienweg führt eine wichtige Radroute mit innerstädtischer und überörtlicher 

Verbindung (nach Arzbach und weiter nach Montabaur). Inwieweit der Radverkehr durch 

den zunehmenden Kfz-Verkehr beinträchtigt wird, ist nicht untersucht worden. 

Nach BauGB §1, Abs. 6 Satz 9 sind aber auch die Belange des nichtmotorisierten Verkehrs 

zu berücksichtigen. Hier ist nachzuarbeiten, vgl. auch weitere Punkte unten. 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt: 

Unterlassene Untersuchung des 

Radverkehrs, Problematische An-

lieferung des Marktes, Fußgän-

gerführung über Parkplatz, redak-

tionelle Hinweise. 

 

Abwägung: 

1.) Untersuchung Radverkehr 

§1 Abs. 6 des BauGB zählt die Be-

lange auf, die bei der Bearbeitung 

von Bebauungsplänen zu berück-

sichtigen sind. Dabei kommt der 

konkreten örtlichen Situation eine 

besondere Bedeutung zu. Es ist 

keinesfalls so, dass jeder Belang 

gutachterlich untersucht werden 

muss. Belange können auch nur in 

der Begründung oder Abwägung 

thematisiert werden, wenn sie 

nur am Rande betroffen sind. In-

sofern wird die Forderung nach ei-

ner Aktualisierung des Verkehrs-

gutachtens nicht geteilt.  
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Anlieferung zu passieren, werden 

zwar eingeschränkt, aber es gibt 

vertretbare Alternativen. Darüber 

hinaus wird nochmals klargestellt, 

dass die Situation nur eintritt, 

wenn zwei LKW gleichzeitig anlie-

fern. 

 

Die Regelung von Bushaltestellen 

ist nicht Gegenstand des Bebau-

ungsplans. 

 

4. Parkplatz auf der Wipsch 

Derzeit ist die „Wipsch“ als verkehrsberuhigter Bereich („Spielstraße“) ausgewiesen. 

Zukünftig soll sie in die Nutzung „öffentliches Parken“ (vgl. B Wipsch Begründung, Seite 32) 

umgewandelt werden. Somit wird die Fläche im Vergleich zu heute verringert (Kita-Gebäude 

wird auf die Freifläche gestellt) und für den Kfz-Verkehr gewidmet. Fußgänger, die den 

Bereich über die Passage (Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“) oder die Rampe vom 

Oranienweg aus hin zum Ärztehaus oder die Geschäfte betreten wollen, müssen in Zukunft 

über den Parkplatz laufen und können sich nicht mehr über die verkehrsberuhigten Flächen 

mit Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer gehen. Dies bedeutet eine 

Verschlechterung der Situation für Fußgänger, zumal die Wipsch als wesentlichen Zugang 

verschiedenster Nutzung dient. 

Das ist so nicht akzeptabel. Der Widmung als Parkplatz wird widersprochen Es müssen 

ausgewiesene Fußgängerrouten eingeplant werden. 

 

4.) Parkplatz Wipsch 

Der angesprochene Bereich wird 

gegenwärtig bereits als Parkplatz 

genutzt. Mit der nun vorgesehe-

nen Anpassung an die Parkplatz-

nutzung soll Klarheit geschaffen 

werden. Die konkrete Ausgestal-

tung des Parkplatzes (PKW-

Stellplätze, Radabstellanlagen, 

Wegeführung) ist nicht Gegen-

stand des Bebauungsplans, son-

dern wird in der Detaillierung vor-

genommen. Auch die Fußgänger-

führung kann auf einem Parkplatz 

geregelt werden.  
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5. Radabstellanlagen 

Für den Kfz-Verkehr soll eine Verbesserung geben (vgl. Punkt „Parkplatz auf der Wipsch). Für 

den Radverkehr sind öffentlich keine attraktiven Abstellanlagen geplant. 

Hintergrund: Ziel sollte sein, mehr Radverkehr in Bad Ems zu erreichen. Es mangelt u.a. an 

wettergeschützten und sicheren Abstellanlagen. Die Neugestaltung der Wipsch muss zum 

Anlass genommen werden, attraktive Zuwegungen und Radabstellanlagen zu errichten, 

damit zukünftige Kunden, Patienten besser mit dem Rad „auf die Wipsch“ und in die 

Innenstadt insgesamt kommen können und Ihre Räder sicher und geschützt abstellen 

können. Es fehlt die Berücksichtigung der Belange der Radfahrer. Es ist für die 

Geschäfte/Ärzte/Restaurants der Wipsch eine Radabstellanlage, z.B. Fahrradparkhaus, 

einzuplanen. Dabei sollten die Bedürfnisse der Kunden der Wipsch und Innenstadt sowie 

der Gäste und Besucher Berücksichtigung finden, also mindestens 50 sichere und 

wettergeschützte Abstellplätze vorweisen. 

 

5.) Radabstellanlagen 

Die Ausweisung der Wipsch als 

Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung „Öffentliches 

Parken“ lässt auch die Auswei-

sung von Radabstellanlagen zu. 

Eine Regelung kann nicht im Be-

bauungsplan erfolgen, sondern im 

Zuge der konkreten Ausgestal-

tung der Parkplatzfläche.  

6. Sonstige Hinweise: 

- Regenwassernutzung (z.B. für Toiletten) sollte verpflichtend festgelegt sein. 

- In der B Wipsch Begründung auf den Seiten 42 und 43 ist mehrfach von „Nastätten“ die 

Rede. Hier wären die Textpassagen zu prüfen. 

 

Zusammenfassung Mängel und Forderungen sowie Widerspruch nach BauGB §1, Abs. 6, Satz 9: 

1. Bei der verkehrlichen Untersuchung sind die Belange des Radverkehrs unterlassen worden, 

hierauf erfolgt ein Widerspruch mit der Aufforderung dies nachzuholen bzw. durch 

Straßenraumanpassung/Umwidmung zu heilen. 

2. Der Fußgängerverkehr wird durch die Anlieferung inakzeptabel beeinträchtigt. Hier muss 

Abhilfe geschaffen werden, z.B. durch Neuaufteilung des Straßenraumes (Shares Space / 

Verkehrsberuhigter Bereich), wir widersprechen. 

3. Wie 2. 

4. Durch Umwidmung der Wipsch zu einem Parkplatz werden die Nutzungsmöglichkeiten des 

Fußverkehrs eingeschränkt, dem wird widersprochen, es sind attraktive 

Fußwegeverbindungen auf der Wipsch zu schaffen 

5. Der Radverkehr ist gar nicht berücksichtigt (vgl. auch 1.). Neben attraktiven 

6.) Sonstige Hinweise: 

Dem Hinweis auf eine Regelung 

zur verpflichtenden Regenwas-

sernutzung im Bebauungsplan 

wird nicht nachgekommen, da 

dies rechtlich in der angeregten 

Form nicht möglich ist. Vielmehr 

wird dieser Aspekt den künftigen 

Bauherren überlassen. Sofern 

rechtlich möglich und bauherren-

seits gewünscht, kann dies dann 

umgesetzt werden.  

Die redaktionelle Anpassung der 

Textpassagen wird vorgenom-

men. 
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Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrsflächen für Radfahrer ist auch eine umfängliche, sichere 

Abstellanlage zu schaffen 

 

Beschlussvorschlag:  

1.) Der Anregung, den Radverkehr gutachterlich zu untersuchen, wird nicht gefolgt. Die Belange werden ausreichend berücksichtigt und 

thematisiert. An der Planung wird festgehalten.  

2. und 3.) Der Anregung, einen Shared-Space-Bereich o. ä. auszuweisen, wird nicht gefolgt. Eine Widmung ist nicht Regelungsgegenstand 

des Bebauungsplans. Darüber hinaus wird den Belangen der punktuellen Anlieferung des Marktes unter Maßgabe der Verkehrsuntersuchung 

Vorrang vor den punktuellen Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer eingeräumt.  

4. und 5.) An der Festsetzung der „Wipsch“ als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Öffentliches Parken“ wird festgehalten. 

Radabstellanlagen und Wegeführungen für Fußgänger sind mit der Festsetzung vereinbar.  

6.) Auf eine verpflichtende Festsetzung zur Nutzung von Regenwasser wird verzichtet. Dies obliegt den jeweiligen Bauherren im Rahmen 

der Planung ihrer Maßnahmen. Die redaktionellen Anpassungen werden vorgenommen.  

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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10. Industrie- und Handelskammer, Regionalgeschäftsstelle Montabaur, Postfach 1261, 56402 Montabaur, Schrei-

ben vom 12.02.2025 

Seitens der Industrie- und Handelskammer, Regionalgeschäftsstelle Montabaur wird fol-

gende Stellungnahme abgegeben: 

 

vielen Dank für die erneute Einbindung in das o. g. Verfahren. Wir verweisen an dieser 

Stelle auf unsere Stellungnahme vom 08.08.2024 in selbiger Angelegenheit, die weiterhin 

Gültigkeit besitzt.  

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Stellungnahme vom 08.08.2024: 

 

Inhalt: 

Verweis auf Stellungnahme vom 08.08.2024 (Beteili-

gung gemäß § 3(1) und 4(1) BauGB).  

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme der IHK wurde bereits in der Wür-

digung zu den Stellungnahmen nach § 3(1) und § 4(1) 

BauGB behandelt und somit in die Abwägung einge-

stellt. 

Die Inhalte der Stellungnahme waren: 

• Langfristige Planungssicherheit für Bestand 

• Maßnahme wird ausdrücklich begrüßt 

 

Inhaltlich gilt die seinerzeitige Würdigung weiterhin. 

Eine Überarbeitung bzw. Ergänzung ist nicht erforder-

lich. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 



Seite 27, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB zur 2. Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: Februar 2025 

 

 

 

11. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen ohne Anregungen oder Beden-

ken 

1. Amprion GmbH, Asset Management, Bestandssicherung Leitungen, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund, Mail 

vom 17.01.2025 

2. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, 

Schreiben vom 20.01.2025 

3. Forstamt Lahnstein, Landesforsten Rheinland-Pfalz, Emser Landstraße 8, 56112 Lahnstein, E-Mail vom 21.01.2025 

4. Landesbetrieb Mobilität, Postfach 1529, 65574 Diez, Mail vom 29.01.2025 

5. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Peter-Klöckner-Straße 3, 56073 Koblenz, Schreiben vom 12.02.2025 

6. Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau, Koppelheck 26, 56377 Nassau, Schreiben vom 10.02.2025 

7. Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Zurmeiener Straße 175, 54292 

8. Handwerkskammer Koblenz, Rizzastraße 24-26, 56068 Koblenz, Schreiben vom 03.02.2025,  
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II. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 

- keine 

 

 

 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB 
 

- keine 

 

 


